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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1988

Index

22/02 Zivilprozessordnung

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 TP1;

ZPO §68 Abs1;

ZPO §71;

Beachte

Besprechung in:AnwBl 1989/1, S 37;

Rechtssatz

Im Fall des Erlöschens der Verfahrenshilfe unterbleibt die Einbringung der bis dahin entstandenen Gebühren und

Kosten, es sei denn, es wäre ein Ausspruch nach § 71 ZPO erfolgt.
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